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Verkehrszeichen 250 

mit Zusatzzeichen 

1010-10 

Verkehrszeichen 325-1 

 

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 

in den vergangenen Monaten sind vermehrt Beschwerden über die Missachtung der 

Verkehrsregeln aufgekommen. Dies wurde zum Anlass genommen, die Bewohner-

schaft auf die geltenden Verhaltensregeln in einem verkehrsberuhigten Bereich auf-

merksam zu machen. Das Verkehrszeichen 325 StVO kennzeichnet den verkehrsbe-

ruhigten Bereich, in dem Sie wohnen und soll die Aufenthaltsqualität Ihres Wohnum-

feldes verbessern. Helfen Sie mit, dies zu erreichen. Durch ein rücksichtsvolles Mitei-

nander aller VerkehrsteilnehmerInnen und durch Beachtung der Verkehrsregeln 

lässt sich dies erreichen.   

Vorsicht! Verwechslungsgefahr Spielstraße 

Umgangssprachlich wird ein verkehrsberuhigter Bereich häufig mit einer „Spiel-

straße“ bezeichnet, dies ist jedoch falsch.  Die Straßenverkehrsordnung sieht bei der 

Einrichtung von Spielstraßen vor, dass ein Verbot für Fahrzeuge aller Art gilt.  Auf-

grund dieser Vorgaben sind Spielstraßen in Oberhausen bisher nicht eingerichtet 

worden. 

Verkehrsberuhigte Bereiche 
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Verkehrszeichen 325-2 

Was gilt es zu beachten 

 

Fußgänger sind gleichberechtigt zum motorisierenden Verkehr und dürfen die gesamte Straßenbreite nutzen. 

Beide dürfen sich gegenseitig nicht behindern oder sogar gefährden.  

Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen z.B. durch Bodenmarkierung oder Pflasterwechsel erlaubt. Auf 

allen anderen Flächen gilt ein generelles Parkverbot. Das Be- und Entladen bzw. Ein- und Aussteigen ist erlaubt. 

Die dadurch geschaffenen Freiflächen dienen als notwendigen Verkehrsraum für größere Fahrzeuge und als 

Spiel-, Verweil- und Bewegungsraum. 

Kinder dürfen auf der Straße spielen. Bitte seien Sie daher immer achtsam. 

Geschwindigkeit muss einer Schrittgeschwindigkeit von 4 bis 7 km/h angepasst werden.  

Bei der Ausfahrt aus dem verkehrsberuhigten Bereich haben andere          

VerkehrsteilnehmerInnen Vorrang. Die Verkehrsregel „Rechts vor Links“ gilt nicht. 


